
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR REISEVERTRÄGE 

Stand August 2005 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1 Mit der Anmeldung bietet der Reisende H&H TUR 
den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.  
1.2 Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder 
fernmündlich vorgenommen werden.  
1.3 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für 
alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für 
deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine 
eigene Verpflichtungen einsteht, sofern er eine 
entsprechende gesonderte Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen 
hat. 
1.4 Der Vertrag kommt mit der Annahme durch H&H TUR 
zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. 
Bei Vertragsschluss wird H&H TUR dem Kunden die 
Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein im Sinne § 
651 k BGB aushändigen. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an 
welches H&H TUR für die Dauer von 10 Tagen gebunden 
ist.  
1.5 Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der 
Bindungsfrist H&H TUR die Annahme erklärt.  
 
2. Bezahlung 
2.1 Mit Vertragsabschluss ist eine Anzahlung bis zur 
Höhe von 15% des Reisepreises, maximal 250 EUR, 
mind. jedoch 30 EUR, je Reiseteilnehmer fällig. Die 
Kosten für eine Reiseversicherung werden in voller Höhe 
zusammen mit der Anzahlung fällig. 
2.2 Mit Vertragsabschluss wird ein Sicherungsschein 
gemäß § 651 k BGB ausgehändigt. Die Anzahlung wird 
auf den Reisepreis angerechnet. 
2.3 Die Restzahlung wird fällig, wie im Einzelfall 
vereinbart, ansonsten muss sie in der Regel bis 2 
Wochen vor Reiseantritt vorgenommen werden. 
2.4 Sollte keine Vereinbarung getroffen sein, wird sie 
fällig, wenn die Reise nicht mehr aus denen in Ziffer 6 
genannten Gründen abgesagt werden kann und dem 
Kunden ein Sicherungsschein im Sinne von § 651 k Abs. 
3 BGB übergeben ist.  
2.5 Die Unterlagen werden dem Kunden nach seiner 
Wahl unverzüglich nach Eingang seiner Zahlung beim 
Veranstalter / Reisebüro / Institution zugesandt oder 
gegen Zahlung beim Veranstalter/Reisebüro/Institution 
ausgehändigt bzw. beim Vorbereitungstreffen für die 
Reise übergeben. 
 
3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich 
aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt und aus 
den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der 
Reisebestätigung. 
3.1 Die im Prospekt enthaltenen Angaben sind für H&H 
TUR bindend. 
3.2 H&H TUR behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus 
sachlich berechtigten, erheblichen und nicht 
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der 
Reisende vor/bei Buchung selbstverständlich informiert 
wird. 
3.3 Reisebüros / Vermittler / Institutionen dürfen 
Sonderwünsche nur entgegennehmen, wenn diese als 
unverbindlich bezeichnet werden. H&H TUR bemüht sich, 
dem Wunsch des Reiseteilnehmers nach 
Sonderleistungen, die nicht im Katalog ausgeschrieben 
sind, nach Möglichkeit zu entsprechen. 
 
4. Leistung- und Preisänderungen 
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner 
Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig 
werden und die von H & H TUR nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. 
4.2 H& H TUR ist verpflichtet, den Kunden über 
Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen, ggf. wird dem Kunden eine 
kostenlose Umbuchung oder ein kostenloser Rücktritt 
angeboten. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, 
Ersatzpersonen 
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung bei H & H TUR. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der 
Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, so kann H&H TUR Ersatz für die getroffenen 

Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen. Bei der Errechnung des Ersatzes sind 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen zu berücksichtigen. H&H TUR kann 
diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der 
nachstehenden Gliederung nach der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten 
Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschalisieren: 
 
I. Für Pauschalreisen und Flugreisen  
bis   30.Tag vor Reiseantritt 15%, mind. jedoch  
                                            30 EUR pro Reiseteilnehmer 
vom 29. bis 23.Tag vor Reiseantritt 25%, 
vom 22. bis 16.Tag vor Reiseantritt 40%,  
vom 15. bis   7.Tag vor Reiseantritt 60%,  
vom   6. bis   1.Tag vor Reiseantritt 80%,  
am    Abreisetag (No Show) 90% 
 
II .Für Gruppenreisen 
gelten die im Einzelfall vereinbarten Stornoregeln, 
ansonsten gelten die zuvor unter I. dargelegten 
Stornopauschale.  

 
5.2 Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung 
der Reise für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen 
Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart vorgenommen (Umbuchung) 
kann H&H TUR bis 30 Tage vor Reiseantritt ein 
Umbuchungsentgelt von 30 EUR pro Reisenden (40 EUR 
pro Person bei Namensänderungen) erheben. 
Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 5.1. und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies 
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige 
Kosten verursachen.  
5.3 Der Kunde hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass 
ein Schaden entweder nicht oder in geringerer Höhe 
entstanden ist, als die unter Ziffer 5. genannten Storno- 
und Kostenpauschalen. 
5.4 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, 
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Reisevertrag eintritt. H&H TUR kann dem Eintritt 
des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen 
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seine Teilnahme 
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so 
haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den 
Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
 
6. Rücktritt und Kündigung durch den 
Reiseveranstalter 
H&H TUR kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise 
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen: 
6.1 Ohne  Einhaltung einer Frist 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise 
ungeachtet einer Abmahnung durch H&H TUR nachhaltig 
stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Kündigt H&H TUR, so behält H&H TUR 
den Anspruch auf den Reisepreis; muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, der aus eineranderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt wurde, einschließlich der vom 
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
6.2 Bis 2 Wochen vor Reiseantritt 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder 
behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, sofern in 
der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf 
eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem 
Fall ist H&H TUR verpflichtet, den Kunden unverzüglich 
nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung 
der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die 
Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde 
erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat H&H TUR den Kunden davon zu 
unterrichten. 
 
7. Gewährleistung 
7.1 Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Reisende Abhilfe verlangen. H&H TUR kann auch in 
der Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige 
Ersatzleistung erbracht wird. H&H TUR kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. 
7.2 Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung 
der Reise kann der Reisende eine entsprechende 

Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). 
Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in 
welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden 
haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der 
Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
7.3 Kündigung des Vertrages 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet H&H TUR innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche 
Erklärung - kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem 
Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem, H&H TUR erkennbaren Grund nicht 
zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe 
bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 
von H&H TUR verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse 
des Reisenden gerechtfertigt wird. 
 
8. Beschränkung der Haftung 
8.1 Die vertragliche Haftung von H&H TUR für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. 
1.soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder  
2.soweit H&H TUR für einen dem Reisenden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
8.2.Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden bei 
deliktischer Haftung, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, beträgt je Reisegast und Reise 
4.100 EUR bzw. ist bis zur Höhe des dreifachen 
Reisepreises beschränkt. 
 
9. Mängelanzeigen, Abhilfeverlangen, Mitwirkungs-
verpflichtungen 
9.1 Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen sind an die 
Reiseleitung oder die Vertretung von H&H TUR vor Ort 
zu richten. Reiseleitungen bzw. Vertretungen sind 
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich und 
erforderlich ist. Sie sind jedoch nicht befugt, Ansprüche 
mit Wirkung gegen H&H TUR anzuerkennen. 
9.2 Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine 
Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung 
zur Kenntnis zu geben. Unterlässt der Reisende 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein 
Anspruch auf Minderung nicht ein. 
 
10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
10.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer 
Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines 
Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der 
Reise gegenüber H&H TUR geltend zu machen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist.  
10.2 Ansprüche des Reisenden nach §§ 651 c- f BGB 
verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 
Schweben zwischen dem Reisenden und H&H TUR 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den 
Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Reisende oder H&H Tur die 
Fortsetzung der Verhandlung verweigert. Die Verjährung 
tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 
 
11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
11.1 H&H TUR steht dafür ein, Staatsangehörige des 
Staates, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visum- und 
Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle 
Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft.  
11.2 H&H TUR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Reisende H&H TUR 
mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass H&H 
TUR die Verzögerung zu vertreten hat.  
11.3 H&H TUR weist ausdrücklich darauf hin, dass der 
Reisende sich über Infektions- und Impfschutz sowie 
andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren 
sollte. Ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf 
allgemeine Informationen, insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinischen 
Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen. 
 
12. Anwendbares Recht 
Es wird die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart. 
 
Veranstalter: H&H TUR Touristik GmbH 
 Am Storrenacker 2  
 76139 Karlsruhe 


